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Die Schweiz und die Ferngeschosse -
volkerrechtliche und auBBenpolitische Probleme

Von Prof. Dr. R. L. Bindschedler

.

1. Die modernen Ferngeschosse, handle es sich nun um ferngesteuerte,
selbstgesteuerte oder ballistische, unterscheiden sich durch zwei Eigen-
schaften von fritheren Waften. Einmal weisen sie Geschwindigkeiten auf,
die ein Mehrfaches des bisher Erreichten betragen. Dazu kommyt, daB sic den
Luftraum in solchen Hohen beniitzen, die Flugzeugen des bisherigen Typs
verschlossen sind, oder sogar den mehr oder weniger leeren Raum iiber der
Atmosphire durchfliegen. Im Hintergrund dieser Entwicklung steht bereits
das Problem der Beniitzung des interstellaren Raumes und der Raumschiff-
fahrt; im folgenden soll jedoch hievon abgeschen werden.

Diese Entwicklung wirft zwei Probleme auf:

a. Im Falle eines Krieges zwischen Drittstaaten und der Neutralitit der
Schweiz in einem derartigen Konflikt stellt sich die Frage, ob unser Land
verpflichtet oder noch in der Lage ist, den Raum innerhalb oder oberhalb
der Atmosphire iiber unserem Staatsgebiete gegen Ferngeschosse der
Kriegfiihrenden zu verteidigen.

b. Die Entwicklung der Fernwaffen stellt uns ferner vor die Frage, ob wir
ebenfalls solche beschaffen sollen, ob auBenpolitische oder volkerrecht-
liche Erwigungen dafiir oder dagegen sprechen.

2. Die schweizerische AuBenpolitik stiitzt sich auf die Neutralitat. Nichts
wiirde es rechtfertigen, diesen Grundsatz in der gegenwirtigen Lage auf-
zugeben.! Wihrend das Recht der gewohnlichen Neutralitat, das nur im
Kriegsfall zur Anwendung gelangt, vorschreibt, da3 der Neutrale nicht in
den Krieg zugunsten einer Partei eingreife (Interventionsverbot), bringt die
dauernde Neutralitit fiir die Schweiz schon gewisse Rechte und Pflichten in
Friedenszeiten mit sich. Sie hat allc§ zu tun, um nicht in einen Krieg hinein-
gezogen zu werden, und alles zu unterlassen, was sie in einen solchen hinein-
zichen konnte. Sie hat, anders ausgedriickt, im allgemeinen zu vermeiden,
in Konflikten zwischen Drittstaaten Partei zu ergreifen. Sie hat eine Neu-
tralititspolitik zu fithren, deren Durchfithrung aber eine Sache des freien
Ermessens ist.

1 Vgl. hieriiber und zu folgendem Bindschedler, Die Neutralitit im modernen
Volkerrecht, Zeitschrift fiir auslindisches 6ffentliches Recht und Volkerrecht, 17 (1956),
S. 1-37, und die dort zitierten Quellen.
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Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, daB alle Neutralititspflichten
als Einschrinkung der staatlichen Freiheit restriktiv zu interpreticren sind.
Da das Volkerrecht auf einer Gemeinschaft souverdner Staaten beruht,
spricht die Vermutung gegen Beschrinkungen der staatlichen Unabhiingig-
keit und das Bestchen von Verpflichtungen.

Zwischen Neutralitit und Unabhingigkeit besteht ein Zusammenhang.
Wihrend die erstere ein Mittel zur Aufrechterhaltung der letzteren dar-
stellt, kann ein Staat weder die Rechte der Neutralitit ausiiben und deren
Verpflichtungen erfillen noch eine Neutralititspolitik fithren, ohne im Ge-
nusse der vollen Unabhingigkeit zu sein.

3. Es ist heute in der Vélkerrechtslehre und in der Staatenpraxis unbe-
stritten, daBB der Neutrale die Pflicht zur Aufrechterhaltung der Unverletzlichkeit
seines Gebietes hat, und zwar auch mit militirischen Mitteln. Dieser Schluf3
ist auch aus den Art. 5 und 10 der V. Haager Konvention iiber die Neutrali-
tit im Landkrieg zu zichen. Im Gegensatz zu vereinzelten im Zusammen-
hang mit dem russisch-japanischen Krieg von 1905 geiuBerten Auffassun-
gen, wonach, wenn dem Neutralen keine angemessenen Mittel zur Ver-
figung stehen und aus diesem Grunde eine Beniitzung des neutralen Ge-
bictes durch die Kriegfiihrenden erfolge, diesem keine Neutralititsverletzung
vorgeworfen werden kinne, bestcht ferner — wenigstens fiir den stindig
Neutralen — eine vélkerrechtliche Pflicht, sich die nétigen militarischen Macht-
mittel zu verschaffen. Die Anerkennung der permanenten Neutralitit, wie sie
im Falle der Schweiz vorliegt, setzt nimlich voraus, daB die Staaten mit
deren Aufrechterhaltung mit Sicherheit rechnen kénnen. Daraus ergibt sich
die volkerrechtliche Verpflichtung fiir den Neutralen, eine geniigend starke
Armee aufzustellen und zu unterhalten, um nur schon eine abschreckende
Wirkung auf einen allfilligen Angreifer ausiiben zu konnen. Schon 1815
haben die Michte vor allem im Hinblick auf die wirksame Verteidigung der
Neutralitit die Grenzen der Schweiz verbessert und ihr das Recht, Savoyen
zu besetzen, eingeriumt. Dal} rein politisch geschen ein machtmiBiges Va-
kuum andere Krifte anzicht und eine unbewaffnete Neutralitit sich nie
aufrecht erhalten lieBe, sei nur der Vollstindigkeit halber erwihnt.

"Damit stellt sich die Frage, in welchem Umfange der Neutrale scine
Riistung auszubauen hat. Dazu kann nur gesagt werden, daB es sich um eine
nach dem auch im Vélkerrecht maBgebenden Grundsatz von Trew und
Glauben zumutbare Anstrengung handeln muB. Der Neutrale wird einerseits
seine eigene personelle, wirtschaftliche und finanzielle Leistungstihigkeit zu
beriicksichtigen haben, andererseits aber den durchschnittlichen Riistungs-
stand der Hauptmichte oder derjenigen potentiellen Kriegfiihrenden, die in
die Lage kommen kénnten, seine Neutralitit zu verletzen. Dabei wird auch
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der Durchschnittsprozentsatz des Volkseinkommens, der von den Michten
fir militirische Zwecke verwendet wird, cine Rolle spielen. In diesem
Rahmen verfligt der Neutrale iiber ein weitgehendes freies Ermessen; die
Beurteilung der verschiedenen Faktoren ist seine Sache. Es besteht aber kein
Zweifel, daB es einer strikten Neutralititspolitik und dem Interesse des Neu-
tralen selbst entspricht, ein Mehreres zu tun, als das Neutralititsrecht unbe-
dingt vorschreiben wiirde, um das Vertrauen der allfillig kriegfiihrenden
Staaten in die permanente Neutralitit moglichst zu befestigen und zu stir-
ken. Unter diesem Gesichtspunkte hat der Neutrale die Entwicklung der
Kriegstechnik laufend zu verfolgen, sich ihr anzupassen und sich die not-
wendigen Mittel zu verschaffen.

Von diesen Grundsitzen ist auszugehen, wenn man daran geht, zu den
aufgeworfenen neuartigen Fragen Stellung zu nchmen.

II.

1. Sowohl die Staatenpraxis wie die Literatur stehen einhellig auf dem
Standpunkt, daB der Luftraum zum Hoheitsgebiet des darunterliegenden Staates
gehort. Daraus ergibt sich, da der Neutrale die Beniitzung des Luftraumes
durch die Kriegfiihrenden ebenfalls zu verhindern hat, und zwar gilt das
auch fiir unbemannte Flugzeuge und Fernlenkgeschosse.2 Nun scheinen die
heutigen Flughthen wie auch -geschwindigkeiten eine Abwehr von Ver-
letzungen der Lufthoheit zu verunméglichen. Es kann einem Neutralen
wohl auch nicht zugemutet werden, ein Atombomben tragendes Flugzeug
abzuschieBen und damit unter Umstinden die Atomexplosion auf seinem
eigenen Gebiete herbeizufithren. SchlieBlich kénnen die enorme Wirkungs-
kraft von Atomgeschossen — vor allem die radioaktiven Ausstrahlungen —
wie auch die mangelnde Prizision der Fernwaffen neutrales Gebiet auch
dann in Mitleidenschaft ziehen, sofern sie gegen in der Nihe der Grenze des
neutralen Staates gelegene Ziele cingesetzt werden. Man kann deshalb die
Frage aufwerfen, ob nicht das Auseinanderklaffen zwischen Tatsachen und
Recht so groB geworden ist, daB letzteres in sciner heutigen Form iiber-
haupt nicht mehr anwendbar erscheint.

Von den Problemen, die sich fiir die eigentliche Weltraumschiffahrt stel-
len, sei im folgenden abgesehen, da sie heute noch weniger dringlich sind.

? So ausdriicklich im Kommentar zu Art. 1 und 2 der V. Haager Konvention in der
offiziellen schweizerischen Ausgabe der Staatsvertrige iiber Landkrieg und Neutralitit
von 1939, S. 54/55. Art. 8 der Konvention von Chicago iiber die Zivilluftfahrt von
1944 untersagt ausdriicklich Einfllige von unbemannten Luftfahrzeugen in das Gebiet
eines auslindischen Staates ohne Erlaubnis des letzteren. Vgl. im tibrigen die in meiner
in Anmerkung 1 erwihnten Abhandlung auf Seite 18 zitierte Literatur.
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Auf Grund dieser Situation stchen sich zwei Autfassungen gegeniiber.
Die eine mdchte an der bisherigen Konzeption festhalten. Die andere ver-
sucht, zu einer Abgrenzung der Lufthoheit nach oben zu gelangen, wobei
der iiber dieser Grenze liegende Raum nicht nur cine res nullius, sondern
auch eine res extra commercium sein soll, zur freien Beniitzung aller Staaten
analog der Hohen See.

2. Zu der ersten Auffassung ist zu sagen, dal3 zwar das Volkerrecht im
allgemeinen vom Prinzip der Eftektivitit ausgeht, worauf noch zuriick-
zukommen sein wird, jedoch nicht auf den Stand der technischen Ent-
wicklung in einem bestimmten Zeitpunkt abstellen kann, wenn diese Ent-
wicklung sich in raschem Flusse befindet. Nach einer alten Erfahrung ent-
wickeln sich Angriffs- und Abwehrwaflen auf lingere Sicht gesehen parallel.
Es ist deshalb nicht unwahrscheinlich, daBl neue Abwehrmittel gegen Flug-
zeuge und Ferngeschosse gefunden werden, die auch kleineren Staaten zur
Verfigung stehen.® Es wire deshalb kaum gerechtfertigt, heute schon eine
Einschrinkung unserer Hoheitsrechte zu postulieren. Auf der andern Seite
stcht fest, daB cine unbeschrinkte Ausdehnung der Souverinitit in den Luft-
raum zu absurden Ergebnissen fithren wiirde, weil nur schon die Abgren-
zung von Hoheitsgebieten im Weltraum praktisch ein Ding der Unméglich-
keit wire.

Die Sowjetunion scheint in ihren kiirzlichen Noten an der Auffassung
der unbeschrinkten Lufthoheit festhalten zu wollen. Bulganin hat in seinem
Brief an den italienischen Ministerprisidenten Zoli vom 10. Januar 1958
gesagt, die geographische Lage Italiens sei so, dal dic Verwendung von
Raketengeschossen mit Ausgangspunkt auf italienischem Gebiet cine Ver-
letzung der Neutralitit der zwischen Italien und der Sowjetunion gelegenen
Linder darstellen wiirde. In gleicher Weise wird in dem Brief gleichen
Datums an den &sterreichischen Bundeskanzler Raab festgestellt, daB die
Errichtung von AbschuBBrampen in Italien die Souverinitit und Sicherheit
des neutralen Osterreichs ernsthaft bedrohen wiirde. Daraus konnte man die
Folgerung ableiten, dafl versucht wird, aus leicht durchsichtigen politischen
Griinden den Neutralen unmdgliche Pflichten aufzuerlegen. DaB3 hier eine
reelle Gefahr besteht, kann nicht geleugnet werden.

3. Die andere Konzeption st6Bt auf die Schwierigkeit, ein Kriterium fiir
die Abgrenzung der Lufthoheit nach oben zu finden. Es sind hiefiir verschiedene

3 Es scheint, daB3 in der Schweiz die Konkurrenz zwischen Privatwirtschaft und
Staat, der zugleich als Hoheitstriger und als Wirtschaftssubjekt auftritt, dazu fiihrt, da3
wir in verschiedenen Belangen hinter dem Ausland herhinken, ohne daB zwingende
Griinde hiefiir vorhanden wiren. .
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Theorien aufgestellt worden. Einmal will man sich an die wortliche Aus-
legung des Begriftes «Luft» halten. Eine andere Ansicht geht dahin, auf dic
Tragkraft der Luft fir Flugzeuge abzustellen. Der Luftraum im Sinne des
geltenden Volkerrechts umfasse nur jenen Teil des Raumes, in dem die
Atmosphire eine gentigende Dichte aufweise, um Ballonen und Flugzeugen,
die des mechanischen Luftauftricbes bediirften, das Fliegen zu ermoglichen.
Eine weitere Theorie mochte die Lufthoheit so weit ausdehnen, als die
Schwerkraft der Erde reicht. Der kanadische Spezialist Prof. J. C. Cooper
postuliert cine Dreiteilung, nimlich einen territorialen Raum, der sich so
hoch erstrecken wiirde, als die Luft noch als tragendes Element verwendet
werden kann, einen Grenzraum bis zu 300 Meilen, der ebenfalls der Sou-
verdnitit des Bodenstaates unterstehen wiirde, wobei jedoch allen nicht-
militirischen Fluggeriten ein Durchflugsrecht einzuriumen wire, und
schlicBlich den Weltraum oberhalb der Grenzzone, der simtlichen Flug-
geriten offen stehen und nicht mehr von der staatlichen Souverinitit des
Bodenstaates erfal3it wiirde.t Als letzte Mdglichkeit ergibt sich die willkiir-
liche Festsetzung einer Grenze durch eine internationale Konvention.

Mit Ausnahme der letzten werden alle diese Losungen auf uniiberwind-
liche praktische Schwierigkeiten stoBen, weil sie den physikalischen Ge-
gebenheiten, iiber die wir iibrigens noch ungenau orientiert sind, nicht
Rechnung tragen.?

Eine Einigkeit besteht darin, als niemand den luftleeren oder den eigent-
lichen Weltraum als Hoheitsgebiet beansprucht. Es scheint klar zu sein, daB3
wenigstens keine allgemein anerkannte Rechtsgrundlage fiir einen Staat
besteht, diec Hoheit iiber den duBeren Raum zu beanspruchen. Es wiirde dies
zu absurden Verhiltnissen fiihren. Die Absichten einiger Staaten, Erdsatelli-
ten abzuschieBen, wurden seit lingerer Zeit 6ffentlich bekanntgegeben.
Obwohl diese Satelliten den Raum iiber einer GroBBzahl von Staaten durch-
fliegen, hat bis heute keine Regierung dagegen protestiert. Das Vorgehen
der AbschuBlinder wurde stillschweigend hingenommen. Daraus kénnen
doch wohl gewisse vorliufige SchluBfolgerungen in bezug auf die Ein-
stellung der staatlichen Praxis gezogen werden.

Eine endgiiltige Losung kann nur durch die Schaftung neuen Rechts
gefunden werden. Das kann auf dem Wege der Gewohnheit geschehen;

*+ Legal Problems of Upper Space, Proceedings of the American Society of Inter-
national Law, 1956, S. 8sff.

s Siehe iiber diese Theorien Bin Cheng, Recent Developments in Air Law, Current
Legal Problems, 9 (1956), S. 210-216. Vgl. auch C. W. Jenks, International Law and
Activities in Space, International and Comparative Law Quarterly 5 (1956), S. 99-114.

406



vorzuzichen wire jedoch eine klare vertragliche Regelung. Der gegenwirtige
Prisident der Generalversammlung der Vereinigten Nationen, Sir Leslic
Munro, hat am 31. Januar 1958 bereits dic Einberufung einer Konferenz der
UNO zur Regelung dieses Problems vorgeschlagen.

4. Wenn eine zweckmiBige und gerechte Losung de lege ferenda ge-
sucht wird, ist von den Tatsachen und den Interessen der Staaten auszugehen.

Dic Lufthoheit im Sinne des heutigen Rechtes beruht einmal auf der
effektiven Kontrollmaglichkeit durch Flugzeuge und Fliegerabwelir des Boden-
staates. Sie bezweckt ferner den Schutz des unter der Luft licgenden Ge-
bietes der Staaten, ein Argument, das im Seerecht, wo die Freiheit der Meere
gilt, keine Rolle spielt. Ein freies Durchflugsrecht kiinnte Gefahren fiir das
unten liegende Staatsgebiet mit sich bringen. Es seien die Absturzméglich-
keit technisch mangelhafter Flugzeuge, unbefugte Einreise von Personen,
Schmuggel und die Spionage aus der Luft erwihnt. Fiir den Neutralen
wiirden sich diese Gefahren im Kricgsfalle erhdhen, weil die Kriegfiihren-
den ihre AbwehrmaBnahmen auf den neutralen Luftraum ausdehnen wer-
den.® Je rascher und je hoher Flugzeuge oder Flugkorper fliegen, desto mehr
nimmt jedoch das Gewicht der der geltenden Regelung zugrunde liegenden
Erwigungen ab. Das gilt fiir kleinere Staaten noch mehr als fiir groBere.
Dazu kommt, daB die Auferlegung von Rechtspflichten, die nicht effektiv
erfiillt werden kénnen, nicht nur der Rechtsidee widerspricht, sondern vor
allem auch kleinere Staaten politischen Druckmanévern aussetzt und sie in
ihrer Bewegungsfreiheit ungebiihrlich einschrinkt.

Aus diesen Griinden wire cine Abgrenzung der Lufthoheit nach oben
wiinschbar. Die Grenzzichung hitte in geniigender Hohe zu erfolgen, so
daB einerseits die Gefahren fiir das darunterliegende Gebiet méglichst gering
werden, anderseits noch dic Moglichkeit einer Kontrolle bestecht. Die
Grenze kénnte vielleicht bei 25 Kilometer liegen. Der dariiberliegende
Raum wire dem Zugriff der Staaten entzogen. Wie es dem Grundsatz der
Gleichheit der Staaten entspricht, miifite diese Abgrenzung fiir alle Staaten
in gleicher Weise gelten. Natiirlich wire dazu die Beniitzung des auBBerhalb
der Lufthoheit liegenden Raumes zu regeln, ihnlich wie das fiir die Hohe
See geschehen ist; ferner kénnten Schutzvorschriften zugunsten des unten
liegenden Gebietes vorgesehen werden.

5. Schon die heutige Rechtslage ist aber nicht so unklar, wie es den An-
schein machen kdnnte. Nach wie vor gilt einerseits der Grundsatz der Luft-

¢ Darauf weist K. Brunner, Neuzeitliche Kriegfithrung und Volkerrecht, Schweizer
Monatshefte, 37 (1957), S. 480, hin.
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hoheit, anderseits haben die Staaten bis jetzt nicht auf den eigentlichen
Weltraum Anspruch erhoben.

Vorerst ist zu betonen, daf3 es keine Rechtspflicht geben kann, die etwas
sachlich Unmégliches verlangt. Das ist insofern von Bedeutung, als auch
die GroBmichte heute iiber keine Abwehrmoglichkeiten gegen Fern-
geschosse verfiigen. Sollte dies einmal der Fall sein, so kénnte dieser Zustand
trotzdem fiir kleinere Staaten weiter bestchen, vor allem, weil diese kaum in
der Lage sein diirften, die notwendige Fernradariiberwachung einzurichten.
Auch eine Weigerung der GroBmichte, kleineren Staaten allfillige modernste
Abwehrwaften, deren Eigenentwicklung ihre technische und wirtschaftliche
Leistungsfahigkeit iibersteigt, zu liefern, wiirde sich rechtlich zu Lasten der
ersteren auswirken.

Ein zweiter Grundsatz, der in diesem Zusammenhang von Bedeutung
ist, gcht dahin, daB cin Staat jederzeit andere Staaten gegen verletzende
Akte von Personen unter seiner Gebietshoheit zu schiitzen hat, wie Schieds-
gerichte ausdriicklich festgestellt haben, und a fortiori sich selbst solcher
Handlungen zu enthalten hat.? So haben die Vereinigten Staaten schlieBlich
auf ihre Wetterballon-Aktionen im Jahre 1956 verzichtet. Der Grundsatz
gilt zwar nicht im Kriege unter den Kriegfiihrenden, jedoch sicher im Ver-
hiltnis zu den Neutralen.

Das Volkerrecht wird beherrscht vom Prinzip der Effektivitit. Rechts-
norm und Tatsachen diirfen, obwohl zwischen ihnen immer eine
Spannung bestcht, nicht allzu weit auseinanderklaffen. Das gilt fiir die
Anerkennung neuer Staaten und neuer Regierungen, die Ausdehnung der
Territorialgewisser und vor allem fiir den Gebietserwerb. Die vilkerrecht-
liche Praxis anerkennt als Rechtstitel fiir den letzteren weder die Entdeckung
noch die Tatsache der Nachbarschaft, wic es frither oft behauptet wurde,
sondern nur noch die Okkupation (von der vertraglichen Zession sei hier
abgesehen). Effektivitit bedeutet die regelmiBige Setzung von Staatsakten
in dem beanspruchten Gebicet, wobei die Intensitit von den Verhiltnissen
abhingt.® Zwischen der bloBen Zuginglichkeit und der ecigentlichen Kon-
trolle muB ein Unterschied gemacht werden. Auf die Dauer konnte sich die
Lufthoheit in Anwendung dieses allgemeinen Grundsatzes nur so weit
erstrecken, als die Kontrolle reicht. Dabei diirfen an letztere allerdings nicht

7 Palmas Fall, Recueil des Sentences Arbitrales, II, S. 839; Trail Smelter Case,
Recueil des Sentences Arbitrales, III, S. 1963ff.; vgl. Bin Cheng, a.a.0., S. 220, und
C. Rueland, Luftsouverinitit oder Luftfreiheit, Festgabe Spiropoulos, 1957, S. 380/81.

8 Diese Grundsitze sind vor allem von Max Huber in seinem Schiedsspruch iiber
die Insel Palmas vom 4. April 1928 klargestellt worden, Recueil des Sentences Arbi-
trales, II, S. 829f.
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zu strenge MaBstibe angelegt werden und ist auf einen abstrakten Durch-
schnitt abzustellen. Ferner gilt das Effektivititsprinzip in dem Sinne nur
subsidiir, als es vor klarem Recht zuriickzuweichen hat. So wire heute die
Aufteilung groBer Teile des Meeres unter die Staaten effektiv moglich; einer
solchen Ausdehnung der staatlichen Souveranitit steht aber der testbegriin-
dete Grundsatz der Freiheit der Meere entgegen.® Ahnlich verhilt es sich mit
der Lufthoheit, der das Interesse des Staates auf Schutz des unten liegenden
Gebictes zugrunde liegt,

Dic Folge ist, daB es Fille geben kann, wo der Grundsatz der Effektivitit
in den Hintergrund tritt. Die Rechtsordnung trigt aber auch solchen Tat-
bestinden Rechnung. Das gilt gerade fiir das Neutralititsrecht. Es ist keines-
wegs cine neue Tatsache, daB es unmdglich ist, tiberhaupt jede Verletzung
neutralen Gebietes zu verhindern. Diese Lage besteht nicht nur in bezug auf
den Luftraum, sondern auch auf gewisse Territorialgewisser entlang lang-
gestreckter Kiisten (z. B. Norwegen) und unzugingliche Landgebiete, die
nicht oder nur duBerst schwer verteidigt werden kdnnen. Die II. Haager
Friedenskonferenz von 1907 hat deshalb den Grundsatz eingefiihrt, daB die
neutralen Staaten ihre Verpflichtungen im Rahmen der ihnen zur Verfiigung
stehenden Mittel zu erfiillen hitten. Diese Einschrinkung findet sich in den
Art. 3, 8, 21 und 25 der XIII. Haager Konvention betreffend die Rechte und
Pflichten der Neutralen im Falle eines Seckrieges. Das Haager Abkommen
iiber dic Landneutralitiit enthilt zwar keine derartigen Bestimmungen, aber
es handelt sich hier um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, wobsei fiir den
stindig neutralen Staat die Voraussetzung gilt, dal3 er sich tiberhaupt dic
zumutbaren Mittel entsprechend seiner allgemeinen violkerrechtlichen Ver-
pflichtung verschafft hat. Der Neutrale hat Einfliige in sein Hoheitsgebiet
mit allen ihm zur Verfiigung stehenden Mitteln und daher auch mit Gewalt
abzuwchren. Sofern er aber diese Mittel angewendet hat, wenn auch ohne
Erfolg, kann er nach dem allgemeinen Rechtsgrundsatz ultra posse nemo
tenetur vilkerrechtlich nicht verantwortlich gemacht werden. Der Einsatz
der Abwehrmittel wird sich nach den Umstinden des einzelnen Falles und
nach der Schwere der Verletzung zu richten haben. So mag bei unbedeuten-
den Verletzungen vielleicht ein diplomatischer Protest und ein Begehren
auf Schadenersatz gentigen. Als Minimum gilt, da die Neutralititsver-
letzung nicht geduldet, nicht widerspruchslos hingenommen werden darf.

* Auch die seit einigen Jahren vertretenen Anspriiche auf das « Continental Shelf»
und die «Contiguous Zones» gehen nicht so weit, den Grundsatz selbst in Frage zu
stellen. Dieser verdankt seine Entstehung iibrigens nicht nur der damals nicht mog-
lichen effektiven Beherrschbarkeit, sondern auch dem Interesse der Staaten an der
freien Schiffahrt, das bestehen geblieben ist.
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SchlieBlich geht nach einem weitern Rechtsgrundsatz die Erfiillung der
volkerrechtlichen Pflichten eines Staates nicht so weit, daB dadurch eine
tibermiBige Belastung bewirkt, das heiBt die staatliche Existenz selbst aufs
Spiel gesetzt oder der Vollzug lebenswichtiger Staatsaufgaben verunmég-
licht wiirde. Das hat der Haager Schiedshof in seinem Schiedsspruch vom
11. November 1912 zwischen der Tiirkei und RuBlland iiber die Frage der
Kriegsentschidigungen ausdriicklich festgestellt.?® Es ist dies von Bedeutung
fir die Frage, ob Atomladungen tragende Flugkorper iiber neutralem Ge-
biet abzuschieBen sind. Ferner ergibt sich daraus, daB die Verteidigung der
Neutralitit nicht so weit gehen kann, daB sie zur Aufopferung der eigenen
Mittel (z. B. der cigenen Luftwafte) fiihrt, mit der Folge, daB der Neutrale
gegeniiber einem Angrift auf ithn selbst wehrlos wiirde.

I11.

t. Eine Beschaffung von Fernwaffen durch die Schweiz kime dann nicht in
Frage, wenn damit cine Verletzung des Vélkerrechts verbunden wire.!t
Dabei muB8 zwischen Herstellung und Lagerung einerseits und Einsatz
anderseits unterschieden werden. Auch dann nimlich, wenn die Verwen-
dung einer bestimmten Waffe im Kriege verboten ist, kann deren Herstel-
lung und Lagerung erlaubt sein und ihren Sinn haben. Das im allgemeinen
aut dem Prinzip der Selbsthilfe beruhende Vélkerrecht kennt als Sanktion
ja vor allem die Repressalie. Die Verwendung eines verbotenen Kriegs-
mittels durch eine Partei zieht deshalb diejenige durch die andere als Re-
pressalic nach sich; die Moglichkeit von Repressalien hindert den Gegner
daran, verbotene Mittel einzusetzen und stellt damit unter Umstinden eine
Verstirkung der Rechtsnorm dar. Die Verwendung verbotener Mittel als
Repressalie ist volkerrechtlich zuldssig. So haben auch diejenigen Staaten,
welche das Genfer Protokoll von 1925 iiber das Verbot von Giftgasen
ratifiziert haben, weiterhin solche Gase hergestellt und gelagert und sogar
Vorbercitungen fiir die bakteriologische Kriegfiihrung getroffen. Grund
hiefiir war vor allem die Moglichkeit der Verwendung unter dem Titel der
Repressalie.

Abgcschen hievon verbietet das Kriegsrccht die Hcrstcl]ung oder Lage-
rung von Fern- oder Nuklearwaften nicht.

Hingegen ist die Frage nach der RechtmiBigkeit des Einsatzes — abge-
sechen von Repressalien — unterschiedlich zu beantworten, je nachdem, ob es

10 Dariiber Verdross, Volkerrecht, 3. Auflage, 1955, S. 152.

1t Siehe hiertiber G. Schwarzenberger, The Legality of Nuclear Weapons, London,
1958, vor allem S. 47-50.
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sich um die strategische oder taktische Verwendung handelt. Die Mehrheit
der Volkerrechtslehrer vertritt die Autfassung, daB der Einsatz von strategi-
schen Atom- oder Wasserstoffwaffen insoweit vilkerrechtswidrig ist, als sie direke
gegen die Zivilbevolkerung als solche eingesetzt werden oder als thre Wir-
kung nicht unter Kontrolle gehalten werden kann. Das gilt ohne Unter-
schied, ob die Sprengladung durch Flugzeuge oder durch Ferngeschosse an
das Ziel gcbracht wird. Eine dcrartigc Vcrwcndung von Fernwaften wird
aber fiir die Schweiz ohncehin nicht in Frage kommen.

Hingegen bestcht kein Zweifel in bezug aut die Rechtmdafigkeit des Ein-
satzes taktischer Ferngeschosse, auch solcher mit Atomladungen, das heiBt sol-
cher, die lediglich gegen militirische Objekte cingesetzt werden und deren
Wirkungskreis sich genau berechnen liBt. Es besteht hier kein grundsitz-
licher Unterschied zu den bisherigen Kriegsmitteln wie Flugzeuge und
schwere Arullerie. Ferngeschosse stellen cintach eine Weiterentwicklung
dicser Mittel dar. Da die Raketenwaffen der Artillerie assimiliert werden
konnen, gelten fiir deren Einsatz die Beschrinkungen der Art. 25-27 der
Haager Landkriegsordnung. Insbesondere ist die BeschieBung unverteidig-
ter Ortlichkeiten untersagt. Zweifelhaft erscheint lediglich, ob dieses Verbot
auch fir die BeschieBung von in unverteidigten Ortschaften befindlichen
militirischen Objekten gilt; die Praxis der Kriegfithrenden hat diese Frage
verneint. Ferner kann angenommen werden, daB8 diec Verwendung von
«unreinen» Nuklearwaffen mit unkontrollierbarem radioaktivem Ausfall
gegen das Verbot des Gebrauchs von Giften oder vergifteten Waffen in
Art. 23, lit. a, der Haager Landkriegsordnung und das Genfer Protokoll
tiber das Verbot von Giftgasen und analogen Mitteln von 1925 verstdBt,
Normen, die auch dem Gewohnheitsrecht angehsren. Ob die Bestrebungen
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, durch AbschluB eciner
ncuen Konvention tiber den Schutz der Zivilbevilkerung dieses Problem
zu regeln, Erfolg haben werden, muBl vorderhand offen bleiben.

2. Wie bereits ausgefiihrt wurde, iiberliBt die Neutralitit die Wahl der
Watten, deren Einsatz und die Art der Kampffiihrung dem freien Ermessen
der Schweiz. Bedingung ist lediglich, daB es sich um cine effcktive, wirkungs-
volle und zumutbare Anstrengung handelt und nicht bloB um eine sym-
bolische Verteidigung. Die Schweiz ist daher frei, zu entscheiden, ob sie
ithre Armee mit Ferngeschossen ausriisten und deren Einsatz auf die Verwen-
dung dieser modernen Mittel basieren will. Es handelt sich um eine Frage
der militarischen Zweckmdfigkeit, die rein unter diesem Gesichtspunkte ent-
schieden werden muB. Sofern cine wirkungsvolle Verteidigung iiberhaupt
nur noch mit derartigen Waffen durchgefiihrt werden kann, wird deren
Anschaffung zu ciner Neutralititspflicht. Ob das der Fall ist, stellt wiederum
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cine Frage dar, tber die sich in erster Linie die militirischen Fachleute
schliissig werden miissen. Das Problem wiirde vielleicht nicht aktuell wer-
den, falls eine Abriistungsvercinbarung zustande kommt. Dieser viel-
schichtige Komplex soll aber hier nicht behandelt werden.

Da cin Teil der Fernwaffen, auch der taktischen, iiber eine Reichweite
verfligen, die diejenige der bisherigen Artillerie erheblich iibersteigt, kénnen
sic auch gegen Ziele auf auslandischem Territorium eingesetzt werden. Das ist
dann ohne weiteres zuldssig, wenn die Schweiz sich im Kriegszustand befindet.
Insbesondere fallen dann alle Neutralititspflichten weg. Die schweizerische
Armee ist keineswegs gehalten, den Kampf lediglich im eigenen Lande zu
fihren; sie kann diesen auch in auslindisches Gebiet tragen. Das politische
und strategische Ziel einer schweizerischen Kriegfiihrung, nimlich die Auf-
rechterhaltung der Unabhingigkeit unseres Landes und der Behauptung
unseres gegenwirtigen Gebietsstandes, darf mit der Art und Weise der
Kriegfiihrung nicht verwechselt werden. Letztere stellt lediglich das Mittel
zur Erreichung des Zieles dar.

Die Neutralitit verbictet der Schweiz auch nicht, moderne Fernwaffen aus
dem Auslande zu beziehen, sofern sie dort erhiltlich sind. Wihlt sie diesen
Weg und verzichtet sie auf die Herstellung im eigenen Lande, so hat sie die
Freiheit, das Kriegsmaterial aus denjenigen Staaten zu importicren, wo es
tiberhaupt erhiltlich ist oder wo es zu den giinstigsten Bedingungen ange-
kauft werden kann. Dabei miissen nicht etwa alle auslindischen Staaten oder
wenigstens die Parteien in einem zukiinftigen Konflikte gleichmiBig be-
riicksichtigt werden. Keine Vorschrift verbietet uns, eine bestimmte Wafte
ausschlieBlich aus einem bestimmten Staate zu bezichen, wie das zum Bei-
spiel in den letzten Jahren in bezug auf Flugzeuge geschehen ist. Diese
Freiheit kénnte ihre Grenzen hdchstens dann erreichen, wenn wir durch
dauernde Beziige von Kriegsmaterial aus einem bestimmten Staate uns in
dessen Abhingigkeit begeben wiirden und essentielle Teile unserer Riistung
ohne dessen Mithilfe iiberhaupt nicht mehr zu unterhalten in der Lage
wiren. Das wire dann der Fall, wenn wir den nétigen Unterhalt und die
Reparaturen nicht in unserem Lande durchfiihren kénnten oder fiir den
Munitionsnachschub dauernd von ecinem bestimmten Staate abhingig
wiren. Die Anlage gentigender Vorrite der aus dem Ausland bezogenen
Waften und der dazugehdrenden Munition erscheint in diesem Zusammen-
hang von besonderer Bedeutung.

Klar ist ferner, daB die Beschaffung von Fernwaften aus dem Auslande
sich auf rein kommerzieller Basis abzuspielen hat und nicht mit irgendwelchen
politischen Bedingungen verkniipft werden darf. Mit der Neutralititspolitik
kaum vereinbar wire auch die Entgegennahme von auslindischem Kriegs-
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material in direkter oder in verschleierter Form eines Geschenkes (z. B. «lend
and lease», mietweise Uberlassung, stark reduzierte Preise, besonders vor-
teilhafte Tauschgeschifte wie bei den dgyptischen und syrischen Ristungs-
beziigen aus Osteuropa). Hievon abgesehen steht es im alleinigen Gutdiinken
der Schweiz, ob sic eine auslindische Offerte zum Verkaufe von Kriegs-
material annechmen oder ablehnen will. Weder eine Annahme noch eine
Ablehnung einer derartigen Offerte kénnte thr in neutralititspolitischer
Hinsicht von einem andern Staat zum Vorwurf gemacht werden.

Eine besondere Schwierigkeit wird aber in der Ausbildung an Fernwaffen
liegen, wenn man von der theoretischen Instruktion und der technischen
Manipulation absicht. Es stellt sich die Frage der Beschaffung der notigen
Ubungsplitze, unter Umstinden im benachbarten Ausland. Dieses Problem
muf einer besonderen Untersuchung vorbehalten bleiben.2

3. Daraus ergibt sich, daB keine vélkerrechtlichen Schranken bestehen,
die uns an der Anschaffung oder dem Einsatz von Ferngeschossen hindern
wiirden. Das Problem muB auf Grund militirischer ZweckmiBigkeits-
erwigungen entschieden werden. Je mehr die technische Entwicklung dazu
fiihrt, dal cine wirkungsvolle Verteidigung nur noch durch gewisse mo-
derne Waften gefithrt werden kann, desto mehr drangt sich deren Anschat-
fung aus neutralititspolitischen und schlieBlich auch neutralititsrechtlichen
Erwigungen sogar auf. Dics gilt vor allem fiir Nuklearwaffen. Die Ver-
figung iiber derartige Kampfmittel wiirde das Verteidigungsproblem des
Kleinstaates zweifellos schon heute betrichtlich erleichtern. Voraussetzung
ist natiirlich, daB solche Waffen iiberhaupt im eigenen Lande hergestellt oder
aus dem Auslande beschafft werden kénnen. Gegenwirtig bestchen hier
noch betrichtliche Hindernisse. '

12 Siche Artikel «Panzeriibungsplitze im Ausland und Neutralitit» von Major
Aeppli im Aprilheft 1958 der ASMZ.

413



	Die Schweiz und die Ferngeschosse : völkerrechtliche und aussenpolitische Probleme

